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Gewusst wie: Kennzeichnung Mehrweg- und Einweggetränkeverpackungen 

 

Getränkeverpackung, 
 auf die Pfand erhoben 

wird 

Einweg- 
Getränkever-

packung 

Mehrweg- 
Getränkever-

packung 

Alle vom Hersteller bepfandeten Mehrwegflaschen 
mit dem Schriftzeichen MEHRWEG (mindestens in Schriftgröße der 
jeweiligen Preisauszeichnung) in unmittelbarer Nähe, z.B. auf einem 
Regalstopper kennzeichnen, so dass Sie die Ausnahmen nicht prüfen 
müssen.  

- Erfrischungsgetränken mit und ohne Kohlensäure (etwa Limonade) 
- Wasser-Getränken mit und ohne Kohlensäure  
(z. B. Mineralwasser, Heilwasser, Tafelwasser) 
- Bier- und Biermischgetränken mit und ohne Alkohol 
- Frucht- und Gemüsenektaren mit Kohlensäure  
(z.B. Apfelschorle aus Nektar) 
- Milchmischgetränken (z.B. Drinks mit Molkenanteil),  
die weniger als 50 Prozent Milch enthalten 
- Tee- und Kaffee-Getränken, wenn sie kalt getrunken werden sollen 
(etwa Eistees) 
- Alkoholhaltige Mischgetränke (z.B. "Alkopops", aber auch Wein- 
und Sektmischgetränke, wenn der Weinanteil unter 50 Prozent liegt) 
- Diätetische Getränke mit Ausnahme solcher, die für die Säuglings- 
und Kinderernährung bestimmt sind 

Kein 
Handlungsbedarf 

Kennzeichnungs-
beispiel * Achtung! Schriftzeichen EINWEG und MEHRWEG mindestens in Schriftgröße 

der jeweiligen Preisauszeichnung und in unmittelbarer Nähe des Getränks, z.B. 
auf einem Regalstopper    

 
 


